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Zusammenfassung
In derTerminologieim BereichdesRechtswesenszeigtsichin besondererWeisedie Schwierigkeit der
modernenTerminographie,aufbauendauf dertraditionellenTerminologielehrebegriffliche Unschärfen,
die die sprachübergreifende begriffliche Identitätunterbrechen,in Datenbanken aufzuzeichnenund in
elektronischeroderherkömmlicherFormdarzustellen.

Nachder Beschreibung der Methodik desterminographischenAnsatzesund der Analyseder Struktu-
reneinigerzweisprachigerjuristischerFachwörterbücherundDatenbanken,dieeinenterminologie-und
rechtsvergleichenden Ansatzverfolgen,werdenim vorliegendenBeitrag Problemeder Aufzeichnung
undDarstellungterminographischerInformationendiskutiertundLösungsmöglichkeitenskizziert.

1 Einleitung

Die traditionelleTerminologielehregehtvon einersprachübergreifendenbegrifflichenIdentität
aus,eineThese,die bereitsverschiedentlichin Fragegestelltwurde1. Besondersdeutlichzeigt
sich diesim BereichdesRechtswesens,wo einigeAutorenaufgrundder Verschiedenheitder
begrifflichen Sichten,die auf die unterschiedlicheGeneseder Rechtssystemezurückzuführen
ist, die begrifflicheÄquivalenzgenerellin Fragestellen2. Nicht nur akzidentelleRechtsanwen-
dersondernauchprofessionelleRechtsanwenderwie JuristenundRechtsübersetzerstellt diese
terminologischeSchwierigkeit vor erheblicheProbleme.

Zu ihrer Lösunggreift die Terminographie3 auf ein von derTerminologielehrezur Verfügung
gestelltesmethodischesRüstzeugzurück:Zunächstist der ausgangssprachlicheRechtsbegriff
terminologischzubestimmenundalsTeil einesbegrifflichenSystemszubeschreiben.Dieswird
im allgemeinendurchdie BestimmungdesFachgebiets,zu demer gehört,durcheineDefiniti-
on,durchdieEinbettungin seinbegrifflichesUmfeld,durchdieAnalysetypischerKontexteund
durchdie Bestimmungvon Gebrauchsbeschränkungen,beispielsweiseregionaleroderstilisti-
scherArt, erreicht.In einemzweitenSchrittist danachdiegleicheVorgehensweiseim Hinblick
auf ein Zielsystem,dasletztlich auchdaszielsprachlicheÄquivalententhaltenwird, durchzu-
führen.DermethodischsauberedritteSchrittbestehtdarin,diebegrifflichenBestimmungenund
Einordnungenderdie RechtsinstituterepräsentierendenTermini in denuntersuchtenSystemen
zueinanderin Relationzusetzen,umAussagenzurÄquivalenztreffenzukönnen.

DieseMethode,die die Zusammenarbeitvon Fachleutenund Terminologenerfordert,ist mit
einemrelativ hohenAufwandverbunden;siehatdarüberhinauszurKonsequenz,dassumfang-
reicheterminologischeInformationenzu allenuntersuchtenSystemenanfallen.Hierzuzählen
-im Hinblick auf alle untersuchtenSystemeInformationenzu denbegrifflichenStrukturen,zu
denRechtsbegriffen,zudenRechtsterminiundInformationenzurÄquivalenz.
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Aus terminographischerSicht ist essinnvoll, dieseInformationenfestzuhalten.Damit stehtei-
nerseitsdenAnwendernein größeresInformationsangebotzur Verfügung,dasihnenbei Ver-
wendungsentscheidungenvon Nutzenseinkann,und andererseitsgehendieseInformationen
nicht verloren,sondernkönnenbei der - in vielen Fällen nacheinigenJahrennotwendigen
ÜberprüfungderTerminologiebenutztwerden.

Im folgendensollenzwei Aspektediskutiertwerden,die sich bei der juristischenTerminolo-
giearbeitalsproblematischerweisen,nämlichAufzeichnungderErgebnisse(Kap.3) undDar-
stellungderErgebnisse4 (Kap. 4). Dazusollenzunächstdie Struktureneinigerzweisprachiger
Fachwörterbücher5 und Glossare(in Kap. 2.1) sowie terminologischerDatenbanken (in Kap.
2.2)beschriebenwerden,die sichmit ItalienischalsBezugsspracheunddemFachgebietRecht
beschäftigen.

2 Beschreibung der Struktur en

2.1 Wörterbücher und Glossare

Bei dengängigstenjuristischenzweisprachigenFachwörterbüchermit Italienischals Bezugs-
sprachesinddie folgendenStrukturenzufinden:einfacherudimentäreunderweiterterudimen-
täreStrukturensowie komplexe,d.h.rechtsbeschreibendeundrechtsvergleichendeStrukturen6.

2.1.1 Rudimentäre Struktur en

Bei denrudimentärenStrukturenkanneineweitergehendeUnterteilungin einfacheunderwei-
terterudimentäreStrukturenerfolgen.

Bei beidenFormenwird eineÄquivalenzrelationzwischeneinemausgangssprachlichenund
zielsprachlichenTerminushergestellt,wobeidie ausgangssprachlichenLemmatadurchAnga-
bedesFachgebietsunddesSprachraumsin gewisserWeisemonosemiertwerden.EineErläu-
terungoderErklärungdesjuristischenBegriffs, für dendasLemmasteht,findetwederin der
Ausgangssprachenochin derZielsprachestatt.

Aus Benutzersichtist derWert derartigerWörterbüchersehrzu hinterfragen.Sie scheinenal-
lenfallsnutzbarzuseinbei hohenfachlichenKenntnissen.Sinddie abernicht vorhanden,kann
dieAngabevonÄquivalentenbestenfallsalsAnregungfür weitereRecherchendienen.

EinfacherudimentäreStrukturenweisenbeispielsweisedrei Wörterbüchervon Köbler [Köbler
Rechtsitalienisch,Köbler Rechtsenglisch,KöblerRechtsfranzösisch]auf.Siebestehenaus:

1. Lemma
2. GrammatischeAngaben(Genus,Wortart)
3. Äquivalent(e)
4. GrammatischeAngaben(Genus,Wortart)

Abbildung1: EinfacherudimentäreStruktur
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Ebenfalls eine einfacherudimentäreStruktur, wobei Sublemmatahinzukommen,weist das
GWR auf. GemäßseinemAnspruch,denGrundwortschatzder Rechtsspracheabzubilden,er-
folgt hier eineGrobgliederungin 28 Rechtsgebiete,innerhalbdererdie Einträgealphabetisch
sortiertsind.Die Strukturbestehtaus:

1. LemmaundSublemma
2. GrammatischeAngaben(Genus,Wortart)
3. Äquivalent(e)
4. GrammatischeAngaben(Genus,Wortart)

Abbildung2: EinfacherudimentäreStrukturmit Sublemma

ErweiterterudimentäreStrukturensind in [Troike Strambaci1985, 1987] und [Conte/Boss
1983,1989]zu finden,wobeiallerdingsdie SublemmataeinfacherudimentäreStrukturenauf-
weisen,dasielediglichmit Äquivalentenausgestattetsind.Bei [Tortora1994]kommtnochdie
Angabevon Fachgebietenhinzu.Im einzelnenbestehendieseWörterbücherausderfolgenden
Struktur:

1. Lemma
2. GrammatischeAngaben(Genus,Wortart);

allerdingsnichtbei [TroikeStrambaci1985,1997]
3. Fachgebiet(e),allerdingsnicht

bei [TroikeStrambaci1985,1987]und[Conte/Boss1983,1989]
4. Dif ferenzierungdesSprachraums
5. Äquivalent(e)
6. Sublemma
7. Äquivalent(e)

Abbildung3: ErweiterterudimentäreStruktur

2.2 KomplexeStruktur en

Die komplexenStrukturenbei juristischenFachwörterbüchernlassensichunterteilenin rechts-
beschreibendeundrechtsvergleichendeStrukturen.

2.2.1 RechtsbeschreibendeStruktur en

Exkurs:

Da bei denjuristischenFachwörterbüchermit Italienischals Bezugssprachekein Wörterbuch
gefundenwurde,daseinenrechtsbeschreibendenAnsatzverfolgt, wurdedasWörterbuch von
[Lerat/Sourioux1994],dasauf der ausgangssprachlichenSeiteausgewählteTermini desVer-
tragswesensder französischenRechtsordnungbeschreibtund dazudeutschesowie englische
Äquivalenteanbietet,hinzugenommen.Die Mikrostrukturbestehtim einzelnenaus:
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1. Fachgebiet
2. Terminus
3. Varianten,Quasisynonyme(Verweisauf in GlossarenhalteneAbkürzungen,Synonyme,

Quasisynonyme, falscheFreundesowie Verweisauf nicht im GlossarenthalteneFach-
ausdrücke)

4. GrammatischeAngaben(Wortklasse,Genus,terminologischeWortfamilie)
5. Kontext
6. Definientia(Hyperonym, Partof, Synonym, Antonym, etc.)
7. Definition
8. Quellen
9. Anmerkung(zumGegenstand,zurBenennung,zumBegriff)

10. Übersetzungins Deutschemit grammatischenAngabenund Quellen (Äquivalent(e),
Übertragung(en),Umschreibung(en))

11. Übersetzungins Englischemit Quellen grammatischenAngabenund (Äquivalent(e),
Übertragung(en),Umschreibung(en))

Abbildung4: RechtsbeschreibendeStruktur

Bei [Lerat/Sourioux1994] beziehensich die Kategorien1-9 auf dasfranzösischeRecht.Bei
denKategorien10 und 11, dendeutschenund englischenÄquivalenten,die Wiedergabenin
deutscherundenglischerSprachederfranzösischenInstitutevorschlagen,werdenkeineweite-
renErläuterungenangeboten;allerdingsunterscheidendie AutorenzwischenÄquivalentenim
eigentlichenSinnund wennin denZielsprachenvergleichbareInstitutenicht vorliegenÜber-
tragungenundUmschreibungen.

2.2.2 RechtsvergleichendeStruktur en

Der überdie BeschreibunghinausgehendeSchritt führt zumVergleich.DiesersetztBeschrei-
bungenderbeidenSeitenvoraus,diein einemWörterbuchabgebildetseinkönnen,esabernicht
müssen.SolcherechtsvergleichendenStrukturenfindensich beispielsweisein denGlossaren
desinternationalenInstituts zur Rechts-und Verwaltungssprachein Berlin (vgl. z.B. [HIRV
1987]) sowie in [de Franchis1994,1996]. Im Unterschiedzu allenanderenhier untersuchten
Wörterbüchern,die alphabetischgeordnetsind,weisendie GlossaredesinternationalenInsti-
tuts zur Rechts-und Verwaltungsspracheeine fachgebietssystematischeAnordnungauf. Die
MikrostrukturderGlossarediesesInstituts,daszuBeginnderneunzigerJahreaufgelöstwurde,
ist in Abbildung5 dargestellt.

Von entscheidenderBedeutungist in diesenGlossarendasÄquivalenzzeichen:Eswird unter-
schiedenzwischenVolläquivalenz(=), Quasiäquivalenz(

�
) sowie Nulläquivalenz( �� ), d.h.

einerLeerstelleauf der anderenSeite;dieseNulläquivalenzführt zu einemÜbersetzungsvor-
schlag(üV). DasÄquivalenzzeichenbildetdieQuintessenzdesRechtsvergleichs:Er ist bereits
durchgeführtundInteressiertekönnenzurVertiefungdiekurzenErläuterungen- in derSprache
ihrerWahl - durchlesen.

Ganzandershingegendie rechtsvergleichendeStrukturin [de Franchis1984,1996],vgl. Ab-
bildung6.
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1. Terminusin SpracheS1
2. GrammatischeAngaben:Genus
3. Erläuterungenin SpracheS1(zur RechtsordnungRO1,zurRechtsordnungRO2)
4. Verweisauf im GlossarenthalteneTermini

(zurRechtsordnungRO1,zurRechtsordnungRO2)
5. Quellen
6. Äquivalenzzeichen(=,

�
, �� )

7. TerminusS2
8. GrammatischeAngaben:Genus
9. Erläuterungenin SpracheS2(zur RechtsordnungRO1,zurRechtsordnungRO2)

10. Verweisauf im GlossarenthalteneTermini
(zurRechtsordnungRO1,zurRechtsordnungRO2)

11. Quellen

Abbildung5: RechtsvergleichendeStruktur

Die rechtsvergleichendenErläuterungende Franchisbilden das Herzstückder beidenBän-
de: Sie reichen von kurzen Erläuterungen,die - immer in italienischerSprache- wichti-
ge Unterschiededer italienischenRechtsordnunggegenüberder angelsächsischenund US-
amerikanischenenthalten,bishin zu langen,komplex strukturiertenRechtsvergleichungen,die
nicht seltenmehrereBuchseitenfüllen; dieseErörtungenbietenHintergrundinformationen,die
in dieserAusführlichkeit sonstnur in einschlägigenKommentarenzufindensind.

2.3 TerminologischeDatenbanken

Öffentlich zugänglicheterminologischeDatenbanken,die juristischeTerminologieauchin ita-
lienischerSpracheenthalten,sindrelativ selten:Einerseitszählenhierzudie Datenbanken,die
innerhalbderEuropäischenUnionaufgebautwerdenwie beispielsweiseEurodicautom,dieTer-
minologiedatenbankderEuropäischenGemeinschaften,andererseitsgehörenhierzuterminolo-
gischeDatenbanken anUniversitätenoderForschungseinrichtungenwie der UniversitätInns-
bruckundderEuropäischenAkademieBozen.

In diesenDatenbanken sind wederrudimentäreStrukturennoch,wie im folgendenzu zeigen
seinwird, rechtsvergleichendeStrukturenzufinden;sieweisenalle- in mehroderminderkom-
plexerForm- beschreibendeStrukturenauf.

Eurodicautomenthältüber4,5Millionen Einträgein denSprachenDänisch,Deutsch,Englisch,
Finnisch,Französisch,Griechisch,Italienisch,Niederländisch,Portugiesisch,Spanisch,Schwe-
dischsowie Latein(Adresse:http://www2.echo.lu/edic/).Die einfachebeschreibendeEintrags-
struktursiehtfolgendermaßenaus:

Die Kategorien5-8sindinterlingualrepetitiv, d.h.,siekönnenin jederSpracheeinmalvorkom-
men.

Die Äquivalenzierungin Eurodicautomist implizit: Weil sichTermini im gleichenterminologi-
schenEintragbefinden,sindsieperdefinitionemäquivalent(interlingualeRelation);wennübri-
gensmehrereTermini in Kategorie5 aufgeführtsind,sinddieseTerminisynonym (intralinguale
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1. Lemmain SpracheS1
2. Äquivalent(e)in SpracheS2
3. Sprachschicht(selten)
4. Fachgebiet
5. RechtsvergleichendeErläuterungzu

RechtsordnungenRO1,RO2,RO3 in italienischerSprache
6. Verweise(auf Lemmataim gleichenBandsowie – nur in Band2, Italienisch-Englisch–

aufLemmataim sprachrichtungsverschiedenenBand)
7. BibliographischeVerweise

8. Sublemmain SpracheS1
9. Äquivalent(e)in SpracheS2

10. Sprachschicht(selten)
11. Fachgebiet
12. RechtsvergleichendeErläuterungzu

RechtsordnungenRO1,RO2,RO3 in italienischerSprache
13. Verweise(auf Lemmataim gleichenBandsowie – nur in Band2, Italienisch-Englisch–

aufLemmataim sprachrichtungsverschiedenenBand)
14. BibliographischeVerweise

Abbildung6: RechtsvergleichendeStrukturbeideFranchis[1984,1996]

Relation).AussagenzueingeschränktenÄquivalenzenfindensichmitunterin denDefinitionen
oderdenerläuterndenAnmerkungen.

Die TerminologiedatenbankdesInnsbrucker Institutsfür Übersetzer- und Dolmetscherausbil-
dung7 enthältTerminologieausden am Institut unterrichtetenSprachenDeutsch,Englisch,
Französisch,Italienischund Spanischin einerVielzahl von Fachgebieten.Die Eintragsstruk-
tur entsprichtden modernenKonventionenterminologischerDiplomarbeitenund bestehtim
einzelnenausdenin Abbildung8 angegebenenKategorien.

SynonymeundÄquivalentewerdenalsTerminibehandelt,sodassdieKategorien4 bis12intra-
und interlingual repetitiv sind. In dieserkomplexen, beschreibendenEintragsstrukturwurde
auf die AngabeeinesÄquivalenzstatusverzichtet.Der wesentlicheGrundhierfür liegt darin,
dassdie heutigeSoftwareim BereichterminologischerDatenbankennicht in derLageist, eine
derartigeKategoriesinnvoll zuverwaltenundeinemanuelleVerwaltungsichbeiumfangreichen
Datenbeständenals zu aufwändigerweist.Somit ist der Rechtsvergleich implizit: Anwender
findenin denbeschreibendenKategorienInformationen,die sieselbstevaluierenmüssen.

3 Schwierigkeitender Aufzeichnung

Den marktgängigenTerminologiedatenbanken und Terminologieverwaltungssystemenliegt
demAnsatzdertraditionellenTerminologielehrefolgenddie Annahmezugrunde,dassein Be-
griff übermehrereSprachenhinweg gleich ist; Benennungenin denverschiedenenSprachen
werdenlediglich als sprachlicheVariantenangesehen,die denselbenBegriff repräsentieren.
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1. einspeicherndesBüro (BE)
2. DatumderletztenBearbeitung(DATE)
3. Sachgebiet(CM)
4. Zuverlässigkeitscode(CF)
5. Terminus(enthältdanebenauchSynonym(e),Abkürzung(en)undStichwort(wörter)zur

Suche)
6. Quelle(RF)
7. Definition (DF)
8. erläuterndeAnmerkung(NT)

Abbildung7: EinfachebeschreibendeStrukturvon Eurodicautom

1. Anlagedatum,Autor, Änderungsdatum,Bearbeiter
2. Fachgebiet
3. Klassifikation
4. Terminus(+ Quelle)
5. GrammatischeAngaben(Wortart,Genus,Wortform)
6. Benennungstyp

(Synonym, Kurzform,Langform,wissenschaftlicheBezeichnung,Formel)
7. Zuverlässigkeit derBenennung

(genormt,empfohlen,firmenspezifisch,veraltet,Übersetzungsvorschlag)
8. GeographischeEinschränkungen
9. Definition+ Quelle

10. Kontext + Quelle
11. Anmerkung
12. Verweis(e)

Abbildung8: RechtsbeschreibendeStrukturderInnsbruckerTDB

DieseKonzeption,die sich in denEintragsmodellender Datenbankenwiederfindet,genügtin
vielenFällenfür die Aufzeichnungvon Terminologie;siegenügtjedochnicht denkomplexen
Ansprüchen,die geradedie juristischeTerminologiearbeitan die Modellierungterminologi-
scherEinträgestellt.

Dies wird deutlich, betrachtetman die Terminologiedatenbankder EuropäischenAkademie
Bozen8. Sie enthältRechts-,Wirtschafts-und Verwaltungsterminologiein denSprachenIta-
lienischundDeutsch,wobei in deutscherSprachevornehmlichdie italienischeRechtsordnung
im Südtiroler(deutschen)Sprachgebrauchdokumentiertwird. In ausgewähltenFällenenthält
sieauchvergleichendeEinträge,wobeiTermini ausder italienischenRechtsordnung(in italie-
nischerund deutscherSprache)deutscheTermini ausdenbundesdeutschen,österreichischen
und schweizerischenRechtsordnungengegenüberstelltwerden.Die komplexe, beschreibende
Eintragsstrukturist in Abbildung9 dargestellt.
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1. Anlagedatum,Autor, Änderungsdatum,Bearbeiter
2. Normierungsstadium
3. Fachgebiet(e)
4. Terminus(+ Quelle)
5. Dif ferenzierungdesSprachgebrauchs(nur in deutscherSprache)
6. GrammatischeAngaben(Wortart,Genus,Wortform)
7. Termstatus
8. Kurzerläuterung
9. Definition+ Quelle

10. AngabederRechtsordnung(AT, CH, DE, EU, IT)
11. Kontext + Quelle
12. Verweis(e)

Abbildung9: RechtsbeschreibendeStrukturderBoznerTDB

Wie bei derInnsbruckerTerminologiedatenbankwerdenauchhier SynonymeundÄquivalente
als Termini behandelt,so dassdie Kategorien4 bis 12 intra- und interlingual repetitiv sind.
Auch in dieserDatenbankist der Rechtsvergleich lediglich implizit: Anwendermüssensich
Schlussfolgerungenausdenin denverschiedenenKategorienangegebenenErklärungenselbst
erarbeiten.

Ein typischer, terminologie-und rechtsvergleichenderEintragdieserDatenbankenthältsomit
Institutedesitalienischen,deutschen,österreichischenundSchweizerRechts.Die in einemEin-
trag dokumentiertenInstitutesind weitgehendfunktional äquivalent,unterscheidensich aber
letztlich doch,dadie Rechtsordnungenin unterschiedlicherWeisestrukturiertsind.Dies lässt
sichamBeispielcontravvenzione– Übertretung– Vergehen(vgl. Abbildung10) leichtverdeut-
lichen.

DasBeispielin Abbildung10stelltcontravvenzionealsÄquivalentderin Südtirolverwendeten
Übertretunggegenüber. Hier handeltessichperdefinitionemumeinevollständigeÄquivalenz,
dain Südtirol italienischesRechtgilt. Die in DeutschlandundÖsterreichgebrauchtenInstitute
Vergehensindzu contravvenzionelediglich funktionaläquivalent;sieweisenzwar die gleiche
Stellungim Begriffssystemauf,sindaberleicht unterschiedlichdefiniert.Erschwerendkommt
hinzu,dassauchzwischendemdeutschenundösterreichischenRechtkeineAustauschbarkeit
besteht,daVergehenin beidenRechtsordnungendefinitorischunterschiedlichgefasstist.

Die in dermittlerenSpalteangeführtenÄquivalenzzeichensindnicht in derDatenbankenthal-
ten;siewurdenausGründenderVerständlichkeit in die Abbildungeingefügt.

Aus diesemBeispiel lässtsich ersehen,dasses möglich sein müsste,eine volle Äquivalenz
zwischencontravvenzioneundÜbertretungundgleichzeitigeineQuasiäquivalenzrelationzwi-
schencontravvenzioneundVergehendarzustellen.

Dassesnicht möglich ist, in methodischkorrekterWeiseQuasiäquivalenzenanzugeben,liegt
an der sog.BegriffsorientierungdesterminologischenEintrags11. Der Fall nämlich,dassein
Begriff in einerSprachezwei verschiedenenBegriffen in eineranderenSpracheentspricht(der
klassischeFall, 1:n,ist eineinterlingualeHyponym-Hyperonym-Beziehung;fassthingegensyn-
optischmehrereverschiedeneSystemeauf der deutschenSeitezusammen),würde zu einer
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contravvenzione = Übertretung
Definition: Categoria di reati che
si distinguedai delitti non per dif-
ferenzequalitative, ma soltantose-
condola diversaspeciedelle pene
peressistabilite,chesonol’arresto
e l’ammenda.9 , 10

Sprachgebrauch:Südtirol
Definition: Die für Übertretungenvorgesehe-
nenHauptstrafensind: 1. die Haftstrafe;2. die
Geldbuße.
Rechtsordnung: ItalienischesRecht

Quelle: c.p.art.17/Riz/Bauer[1995]
Quelle: c.p.art.17,39/MF

Verweise: reato�
delitto ���

�
Vergehen

Sprachgebrauch: Deutschland, Öster-
reich�
Definition: VergehensindrechtswidrigeTaten,
die mit Freiheitsstrafeim Mindestmaßvon we-
nigeralseinemJahrodermit Geldstrafebedroht
sind.

Rechtsordnung: DeutschesRecht
Quelle: §12Abs.2 StGB�

Definition: VerbrechensindvorsätzlicheHand-
lungen,die mit lebenslangerodermit mehrals
dreijährigerFreiheitsstrafebedrohtsind. Alle
anderenstrafbarenHandlungensindVergehen.

Rechtsordnung: ÖsterreichischesRecht
Quelle: öSTGB§17

Verweise:
Straftat� , Verbrechen���

Abbildung10:Terminologie-undrechtsvergleichenderEintrag

unzulässigenAufweichungderBegriffsorientierungführen.DerartigeFälle,diebeiderverglei-
chendenTerminologiearbeitim BereichdesRechtsdurchaushäufigauftreten,lassensich in
modernen,marktüblichenterminologischenDatenbankennicht ohneInkonsistenzenoderRed-
undanzenabbilden.Redundantist im Falle einerÄquivalenzrelationvon 1:2 die Lösung1:1
und1:1, daeinesder Institutedupliziertwird. Diesbedeutet,dasssämtlicheÄnderungenund
Korrekturendoppeltdurchzuführensind. Inkonsistentist die Lösung1:2, da nicht synonyme
InstituteeinerSpracheaufgrundderBegriffsorientierungdesEintragsalsSynonymein einem
Eintragverwaltetwerden.

EineweitereSchwierigkeit ergibt sichbei derÄnderungderWortform undbeimWechselder
Sprachebene.Sosindbeispielsweiseim italienischenRechtlatitanzaundlatitante(alsAdjektiv
undSubstantiv) sowie im deutschenRechtFlucht,FlüchtigerundflüchtigausbegrifflicherSicht
jeweils synonym undäquivalent.Dasgleichegilt für presidentedella Repubblica,capodello
Stato,Präsidentder RepublikundStaatsoberhaupt.Die Termini repräsentierendasgleicheIn-
stitut;siemüsstensomitauchim gleichenEintragabgebildetwerden.Dajedochkeinesinnvolle
Möglichkeit derGruppierungin denherkömmlichenDatenbankenbesteht,verwirrenderartige
ZusammenstellungendennichtbewandertenBenutzer, undsiewirkenzudemunseriös.
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Ein weiteresProblemsei nur kurz skizziert:Es gibt derzeitkeinezufriedenstellendeLösung
für die integrierte,d.h.mit denEinträgenverknüpfte,automatisierteVerwaltungvon mehreren
Begriffssystemen.Siesindgetrenntzuführenmit all denNachteilenundRedundanzen,diesich
ausdemmehrfachenVorhaltenvon Informationenergeben.

4 Schwierigkeitender Darstellung

Die DarstellungderErgebnissederTerminologiearbeitist heuteengmit derAufzeichnungver-
bunden,daeinesdererklärtenZieledermodernenTerminographiein derradikalenVerkürzung
desProzessesAufzeichnung(in Datenbanken) undDarstellung(Publikationin elektronischer
FormoderalsWörterbuch/Glossarin Papierform)besteht.

Die Darstellungin elektronischerForm greift in derRegel aufdie Datenbanken,die zur Abbil-
dungverwendetwerden,oderaufdatenbankähnlicheSysteme,dieausihnenabgeleitetwurden,
zurück.Da kein Trägerwechselstattfindet,tretendie gleichenProblemewie bei derAufzeich-
nungterminologischerEinträgeauf.

Andershingegendie Ausgabein Papierform:Hier ändertsichdasTrägermedium,womit Ver-
änderungenin makro-undmikrostrukturellerHinsichtnotwendigwerden.Nachdenbisherigen
ErfahrungenscheinendieseVeränderungennichtnur trivial zusein.

Es hat sich gezeigt,dassdie radikaleVerkürzungdesProzessesAufzeichnung- Darstellung
ausschließlichfür dieDarstellungim WWW gilt, dahiereinemit derWerkstattdatenbankkom-
patibleSoftwareverwendetwerdenkonnte.Der WechseldesTrägermediumsbei derDarstel-
lung in Papierformhattewohl auchin Verbindungmit demAnspruch,einebenutzerfreundliche
Formzufindeneinenrelativ hohenredaktionellenAufwandzur Folge.

In denBuchdarstellungenderEinträgetritt besondersdeutlichdasFehlenvonÄquivalenz-und
QuasiäquivalenzzeichenzuTage,denngeradehierwürdeessich,wie zeigt,anbieten,dieseun-
terschiedlichenAusprägungenvonÄquivalenzdeutlichdarzustellenundgraphischauffehlende
Synonymie,beispielsweiseKomplementarität,hinzuweisen.

5 Schlussfolgerungen

Im Hinblick auf denletztgenanntenAspektist festzuhalten,dasssoparadoxdiesklingenmag
Glossarein gedruckterFormheuteimmernochterminologischenDatenbankenim Hinblick auf
die Abbildungkomplexer Informationenim BereichdesRechtsüberlegensind: Terminologi-
scheDatenbankenweisenim Vergleichzu saubererarbeitetenterminologischenGlossarenein
Informationsdefizitim Hinblick aufdenexplizitenTerminologie-undRechtsvergleichauf.

DieserRückschrittder rechnergestütztenTerminographieliegt m.E. wesentlichan der starren
BegriffsorientierungterminologischerDatenbanken.Siemussdurchbrochenwerden,wodurch
eine neueQualität bei der Aufzeichnungund DarstellungterminographischerInformationen
erreichtwerdenkann.

Im wesentlichenmusshierzuintralingualnebendie vorhandeneSynonymierelationeineAus-
zeichnungsmöglichkeit für fehlendeSynonymie, beispielsweiseKomplementarität,treten.In-
terlingualmüssenMöglichkeitender Abstufungund der direktenZuordnungvon Äquivalenz
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(Quasiäquivalenz,Zuordnungvon WortklassenundSprachebenenusw.) definiertwerdenkön-
nen.ZusätzlichsolltenMöglichkeitenfür die integrierteVerwaltungmehrererBegriffsrelatio-
nen,denenein Begriff zugeordnetist, geschaffen werden.Mit all diesenFunktionenverbun-
denist die Einbindungvon Validierungsverfahren.Nur dadurchkannüberprüftwerden,ob bei
der Aufzeichnungsich Fehlereinschleichen,oder ob zumindestdie formale Korrektheitge-
wahrtbleibt. DieseFunktionensolltenjedochnicht zu einerweiterenKomplexität derBenut-
zerschnittstelleführen;siesolltenim Gegenteilmit einerZunahmederBenutzerfreundlichkeit
einhergehen.

Anmerkungen
1Vgl. hierzubeispielsweise[Arntz 1993,Schmitt1994].

2Vgl. hierzubeispielsweise[de Groot1999,Sandrini1996].EineähnlicheAuffassungwird auchin
derFachlexikographievertreten,wo bspw. [Werner1999:1868]im Zusammenhangmit einerIdealtypen-
bestimmungundpauschalisierendbezugnehmendaufdieRechtssystemederdeutsch-undenglischspra-
chigenLändervon verschiedenstrukturiertenFachwortschätzenim Rechtspricht.

3Die BeziehungderTerminographiezur FachlexikographieundLexikographiesoll hier nicht disku-
tiert werden.Siehedazuinsbesondere[Bergenholtz/Kromann/Wiegand 1999].

4Der terminographischeAnsatz, der zu den aufzuzeichnendenund darzustellendenErgebnissen
führt, soll nicht weiter erläutertwerden.Eine allgemeineBeschreibung diesesAnsatzesist zu finden
in [Arntz/Picht1989],spezielleBeschreibungenzur Vorgehensweiseim Rechtin [Sandrini1996]sowie
zumBoznerAnsatzin [Mayer1999].

5Zu Fachwörterbüchernsieheauch[Felber/Schaeder1999]und[Bergenholtz/Tarp/Wiegand1999].

6Zur Terminologievgl. auch[Wiegand1989,1990].

7Adresse:http://starwww.uibk.ac.at/dolm/termdb.html.

8Adresse:http://www2.eurac.edu.

9KategorievonStraftaten,diesichvondendelitti nicht in qualitativer Hinsicht,sondernlediglich"im
Hinblick aufdie angedrohtenStrafenunterscheidet".

10"Die für Übertretungen vorgesehenenHauptstrafen sind: 1. die Haftstrafe; 2. die Geldbuße."
[Riz/Bosch 1995:39].

11Vgl. hierzu[Hohnhold1988,Mayer1998].
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